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Revision der Berner Uebereinkunft
Die Gründungssitzung der I.F.K., über die wir

in der Ausgabe No. 37 berichteten, hat auch die
Vorschläge einer Prüfung unterzogen, welche die
Autoren der im April 1936 in Brüssel stattfindenden

Staatenkonferenz vorzulegen gedenken,
die zu beschliessen bat, welche Modifikationen
eventuell am gegenwärtigen Text der « Berner
Übereinkunft » anzubringen seien. — Es ist
bekannt, dass die «Kinotheater» in den Plänen
der Autorcngesellschaften an erster Stelle stehen.
:'Es ist daher von grösster Wichtigkeit, dass die
Kinematographie der ganzen Welt raschmögLichst
ihre gemeinsame Meinung präzisiert und die
nötige Aktion ifür die Verteidigung ihrer Interessen

einleitet.
Am Berliner Filmtheater-Kongress im April

d. J. wurde eine Internat. Kommission für
Autorenrecht bestellt und zwar für so lange, bis die
Internat. Filmkammer gegründet sei. Die Pariser

Tagung hat nun das « Bureau für Autorenrecht

» neu bestätigt. Präsident ist wiederum
Herr Raymond Lussiez, Präsident der Union der
französischen Syndikate der Lichtspieltheater-Besitzer

und verwandter Industrien. — Für die
Schweiz wurde am Berliner Kongress u. a. auch
Joseph Lang, Sekretär des Schweizerischen
Lichtspieltheater-Verbandes. Zürich, als Vizepräsident
gewählt. Da der S.L.V. noch nicht Mitglied der
I.F.K, ist, wäre die Schweiz aus formellen Gründen

nicht mehr im Bureau für Autorenrecht
vertreten. Das Exekutiv-Komitee der I.F.K, hat
jedoch dem Antrag von Herrn Lussiez zugestimmt,
dass man in einer solch schwerwiegenden Frage
nicht zu formalistisch sein soll, im Gegenteil
müsse man sich jede wertvolle Mitarbeit sichern,
unabhängig vom Beitritt. Herr Lang wurde
daher abermals um seine Mitarbeit ersucht.— Bei
den mächtigen, mit grossen finanziellen Mitteln
arbeitenden Autorengesellschaften ist es
unbedingt erforderlich, dass den unannehmbaren, die
Filmherstellung, den Filmvertrieb und den
Theaterbesitzer stark belastenden Ansprüchen der
Autoren eine feste Einheitsfront entgegengestellt
wird. Das Schweiz. Filmgewerbe darf in einer
wichtigen Frage nicht zurückstehen und muss
im Kampf gegen die allzu hohen Forderungen
der Autorengesellschaften kräftig mitwirken.
Sekretär Lang, der seit vielen Jahren und die
laufend eingehende Literatur ständig studiert und
eine wertvolle Dokumentation gesammelt hat, ist
zur Vertretung der Interessen des schweizerischen

Filmgewerbes wohl prädestiniert.
Das Executiv-Comitc der I.F.K, und die Auto-

renkommission werden sich Mitte Januar in Paris

versammeln, um vom Rapport dos Präsidenten
Lussiez Kenntnis zu nehmen und die Aktion -für
die Diplomatische Konferenz in Brüssel
vorzubereiten. Zu diesem Zweck ist den Vertretern
jeden Landes ein umfangreicher achtseitiger Fragebogen

über das ganze Autorenproblem zugegangen,
der mit den bezüglichen Unterlagen,

Gerichtsurteilen usw. bis Mitte Dezember einzureichen

war.
Für die Schweiz hat der S.L.V. resp. sein

Sekretär schon grosse Vorarbeiten geleistet. So
wurde schon im Juli 1934 eine umfangreiche
Eingabe an das Eidg. Justiz- und Polizei-Departement
In Bern eingereicht, mit Vorschlägen für die
Revision der Berner Übereinkunft zuhanden der
Brüsseler Konferenz. Eine abermalige Eingabe
wurde im Juni 1935 eingereicht als Antwort auf
•die inzwischen eingegangenen Vorschläge der
Belgischen Administration. Diese Vorschläge waren
wohl einseitig vom Standpunkt der Autoren ab-
gefasst, nicht aber von demjenigen der Verbraucher

von Geisteswerken. In der neuen Eingabe
haben wir die für die Filmwir'tschaft unannehmbaren

Anträge mit eingehenden Begründungen
zurückgewiesen und Gegenanträge gestellt. Zwei
Hauptbedingungen, die wir u. a. aufgestellt haben,
sind die, dass das « Kinematographische Werk »

(Tonfilm) in Zukunft denselben Schutz geniessen
soll, wie jedes andere Werk der Literatur und
Kunst, und dass das Aufführungsrecht für den
Eil in eo ipso dem Filmhersteller ungeteilt zustehen

soll, damit dieser künftig den Film dem
Verleiher, resp. dem Theaterbesitzer befreit von
Rechten Dritter zedieren kann.

Eine dritte Eingabe hat Sekretär Lang im
allgemeinen Interesse und als Bevollmächtigter für
den Schweizer. Filmproduzenten-Verband
ausgearbeitet und 'im April 1935 dem Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement eingereicht, und endlich hat
Lang, gemeinsam mit dem Sekretär des Schweiz.
Wirtevereins. Herrn Dr. Brückmann, für die
Gruppe der Musikverbraucher eine vierte Eingabe

verfasst, die vom letzteren als Bevollmächtigter

der nachstehend genannten Verbände am
14. März 1935 dem Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement eingereicht wurde :

Schweizer. Ilotelierverein,
Verband Schweiz. Konzertlokalinhaber,
Verband schweizerischer Kursäle,
Schweizerischer Lichtspieltheaterverband,
Eidgenössischer Musikverein,
Eidgenössischer Orehesterverband,
Eidgenössischer Sängerverein,
Schweizerischer W.irteverein.
•Lang hat auch an verschiedenen Konferenzen

iteilgenommen. in denen das Autoronrecht zur

Debatte stand, so u. a. an einer Konferenz des
« Schweiz. Amtes für geistige Zusammenarbeit »
in Bern, zwei Konforenzen unter dem Vorsitz
des Eidg. Justiz- und Polizei-Departements,
sowie an oiner Tagung des Internationalen Autoren-
Verbandes im Januar 1935, auf Caux, die ihm
einen Einblick in die Arbeitsweise, Gedankengänge

und Absichten der Autoren ermöglichten.
Für den Film war ausser Herr Lang nur noch
Lerr Delac, ehemals Präsident des Internationalen

Filmproduzentenverbandes in Paris anwesend
gegen 60 Vertreter der Autorengesellschaften.

Zwei Konferenzen der schweizerischen
Musikverbraucher haben in Bern unter dem Vorsitz
von Herrn Dr. Brückmann stattgefunden. Damit
konnte eine wünschenswerte erste Verbindung
der Musikverbraucher hergestellt werden, die
sicli mit der Zeit in eine « Organisation der
Musikverbraucher» einordnen lassen wird.

Es meckert einer!
Die N. Z. Z. brachte am 18. Dezember 1933

nachstehenden Artikel, den wir interessehalber hier ebenfalls
abdrucken :

Der Werbeklub Zürich hatte kürzlich einen
höchst vergnüglichen Abend. Fred Dolder, der Wirt
zu St. Peter, unterhielt uns drei Stunden lang über
den zürcherischen Bureaukratismus und seine
Heldentaten.

In meisterhafter Weise gab er einen Ueberblick
über die verschiedenen « Wesen », die in der Stadt
Zürich ihr Unwesen treiben : Polizeiwesen,
Finanzwesen- Gesundheitswesen, Bauwesen usw.
Jedes dieser Wesen ist eine Hydra mit unzähligen
Köpfen. So zerfällt allein das Polizeiwesen in
Stadt- und Kantonspolizei, Baupolizei, Gowerbe-
polizei, Gosundheitspolizei und nicht zu vergessen,

die Sittlichkeitspolizei.
Alle diese Gewalten regieren teilweise

nebeneinander oft aber gegeneinander Ihre Weisheit
und ihre Daseinsberechtigung schöpfen sie aus
einer bloss 90 Seiten starken Gemeindeverordnung.
Nach dieser Gemeindeverordnung ist, ausser dem
Husten, so ziemlich alles verboten, so dass die
Herren Funktionäre, wenn sie der Tatendrang
ankommt, so ziemlich alles beanstanden können.

Herr Dolder erzählte an Hand eines ausgiebigen
Aktenmaterials die endlose Geschichte von den
Sirupetiketten; dann sahen wir eine elfköpfige
stadträtliche Kommission mit Adjunkten und juristischen

Beiräten am Werk, die nach zweistündiger
Beratung zum Schlüsse kam, im Salon Escoffier
sei wegen einer geringfügigen Minderhöhe des
Lokals das Wirten zu verbieten — gegen einen
Pensionstisch dagegen sei juristisch nichts
einzuwenden. Wir vernahmen die Tragödie der Auto-
parkierungsfrage, wobei Verkehrs- und Feuerpolizei

einander in die Haare gerieten ; wir hörten,
wie das Wörtlein « Butterküche » sämtliche
Instanzen, bis nach Bern hinauf, beschäftigte; wir
mussten vernehmen, wie einstmals drei Angestellte
beinahe um ihre Steile gekommen wären, weil die
Baupolizei ein Kontrollbureau solange als Arbeitsraum

beanstandete, bis man ein Plakätlein darin
aufhängte, das besagte : « dieser Raum ist kein
Arbeitsraum», womit der Paragraphenreiterei der
Baupolizei Genüge getan war. Stürme der Heiterkeit

aber erregte jene Sache mit dem Hochstapler,
dessen Verhaftung Herr Dolder dringend verlangte,
worauf es auf Linie 17 prompt zurücktönte : « Ja,
meinen Sie eigentlich, die Polizei sei nur für den
St. Peter da »...

Alles das hört sich so einfach und vergnüglich
an, aber hinter jedem dieser Fälle stehen meistens
Dutzende von Eingaben, Rekursen, Demarchen,
Gänge von Pontius zu Pilatus. Für den kämpfenden,

von tausend Sorgen geplagten Geschäftsmann
bedeutet das : Diebstahl kostbarer Lehensstunden,
Diebstahl noch kostbarerer Nervenkraft, Aerger
und Verdruss ohne Ende. Die Bureaukratie aber
macht es sicli leicht : keiner ist komketent, keiner
übernimmt eine Verantwortung, jeder interpretiert
die Paragraphen nach seiner Fasson, und der
einzige Rat, den sie zu gehen wissen, ist : « Bezahlen

Sie die Busse, die Stadt braucht Geld »

Der Fall St. Peter ist kein Einzelfall. Während
die Geschäftswelt bis zum Aeussersten kämpft, um
das Getriebe der Wirtschaft in Schwung zu halten
und den Hunderttausenden von Arbeitern und
Angestellten und ihren Familien das tägliche Brot zu
sichern, verbringt die Bureaukratie den Tag mit
Chiriesercien, Schikanen, dummen Herzlosigkeiten
und herzlosen Dummheiten. Diese Bureaukratie
vermehrt sicli wie ein Mikrobenherd, frisst die
Reserven der Nation, baut sich Millionenpaläste und
türmt Milliardenschulden auf Milliardenschulden.

Ich kenne so viele Menschen, die nach einem
arbeitsreichen Lohen, einem Lehen der Tat und
Verantwortung, alles bis auf den letzten Rappen
verloren — jetzt sind sie alt und niemand gibt ihnen
eine Pension. Man braucht kein Volkswirtschafter

zu sein, um zu ahnen, dass es mit einem Land
bergab gehen muss, das die wirklich produktiven
Kräfte ausplündert und bestraft, das risikofreie
Bureaukratentum aber mit allen erdenklichen
Vorteilen und Sicherheiten ausrüstet.

Hans BOLLIGER.
Auch die Kinobesitzer haben öfters Grund, sich

gegen Formalismus, Bürokratismus und lange
Verschleppungen von Eingaben an Behörden zu
beklagen.

mit den erhöhten Anforderungen

der Kinobesucher —

mit der Entwicklung der
Technik —

aber auch mit den heutigen
ökonomischen Tatsachen —

durch eine PHILIPS Tonfilm-

Apparatur.

Naturgetreue Wiedergabe von

Sprache und Musik — kleinste

Raumbeanspruchung - geringe

Installationskosten — höchste

Betriebssicherheit — einfachste

Handhabung.
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Auch in der Saison 1935-36 nur Spitzenfilme:
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EINE SCHWEIZER GEMEINSCHAFTS-PRODUKTION
MONDIAL ZURICH - CINÉVOX BERN

Ein Géza von Bolvary-Grossfilm
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